
Zeitschrift: Protar

Herausgeber: Schweizerische Luftschutz-Offiziersgesellschaft; Schweizerische
Gesellschaft der Offiziere des Territorialdienstes

Band: 17 (1951)

Heft: 9-10

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Protar Schweizerische Zeitschrift für Luftverteidigung

Revue Suisse de la Défense aérienne

Rivista svizzera per la Difesa aerea

Offizielles Organ der Schweizerischen Luftschutz - Offiziersgesellschaft — Organe officiel de la Société suisse des
officiers de la Protection antiaérienne — Organo officiale della Società svizzera degli Ufficiali di Protezione antiaerea

Redaktion: Dr. Max Lüthi, Burgdorf. Druck, Administration und Annoncenregie: Buchdruckerei Vogt-Schild AG., Solothurn
Jahres - Abonnementspreis : Schweiz Fr. 10.—, Ausland Fr. 15.—. Posfeheck-Konto Va 4 — Telephon Nr. 2 2155

September/ Oktober 1951 Nr. 9/10 17. Jahrgang

Inhalt Sommaire Nachdruck ist nur mit Genehmigung der Redaktion und des Verlages gestattet

Die neue LuftSchulordnung: Die neuen Luftschutztruppen- Die Aufgaben des künftigen zivilen Luftschutzes. Wiederaufbau des zivilen Luftschutzes. - Scbulsrtnassnahmen: Das

Ueberleben von Atombombenangriffen. Brandschutzmassnahmen in Luftschutzräumen. Wesen und Bekämpfung der Panik. - Das Ausland: Quelques idées sur les conditions

d'organisation d'une défense passive actuelle. Sowjet-Union : Die Wirtschaft im Zeichen der Rüstung. Die militärische Freizcitausbildung in der Sowjetunion. - Hrnstes und Heitere!

aus dew Dienst bei der Luftschutztruppe : Aus der I.ufrschutz-Rekrutenschule II 51. Luftschutz-Umschulungskurs in den Trümmern von Airolo. Lim die Adjutantenschnur.
Bundesratsbeschluss. - Kleine Mitteilungen - SLOC.

Die neue Luftschutzordnung

Die neuen Luftschutztruppen

Am 21. September 1951 hat der Bundesrat seinen
Beschluss über die Eingliederung von Angehörigen
der örtlichen Luftschutzformationen in die Luftschutztruppen

(siehe Seite 115 dieser Nummer) erlassen. Der
Presse wurde das nachfolgende Communiqué
übergeben:

«Der Bundesrat hat nach Anhören der Kantone und der
Schweiz. Offiziersgesellschaft Beschluss gefasst über die
Eingliederung von Angehörigen der örtlichen Luftschutzformationen

in die Luftschutztruppen nach neuer Truppenordnung.

Gemäss Beschluss der Bundesversammlung vom 26. April 1951

betreffend die Organisation des Heeres (Truppenordnung)
wurden die Luftschutztruppen als Bestandteil der Armee
geschaffen. Um die Bestände der übrigen Truppengattungen
nicht allzusehr zu schwächen, können die vorgesehenen
Luftschutzformationen durch Uebertritte Dienstpflichtiger zu den

Luftschutztruppen bestandesmässig nur etwa zur Hälfte
aufgestellt werden. Die normale Rekrutierung vermag die
entstehenden Lücken erst im Laufe vieler Jahre auszufüllen. Es

ist daher unumgänglich notwendig, einen Teil der Angehörigen
der bisherigen örtlichen Luftschutzformationen in die neue

Luftschutztruppe einzugliedern, um sofort über eine einsatzfähige

Luftschutztruppe zu verfügen.

Die männlichen Kader und Mannschaften der bisherigen
Luftschutzformationen werden zu einer besondern sanitarischen

Musterung (Luftschutzmusterung 1951) aufgeboten, wobei

diejenigen Untersuchten, die mit Rücksicht auf ihren
Gesundheitszustand den Dienst bei den neuen Luftschutztruppen
bestehen können, diensttauglich erklärt und in einer Formation

der Luftschutztruppe eingeteilt werden. Eine Einteilung
bei einer andern Truppe wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Wer anlässlich der Luftschutzmusterung 1951 nicht tauglich
für den Luftschutzdienst in der Armee erklärt wird, wird dem

Luftschutzhilfsdienst (Hilfsdienstgattung 4) zugeteilt und den

Gemeinden für die Aufstellung der zivilen Luftschutzorganisationen

zur Verfügung gestellt. Mit der Aufhebung der ört¬

lichen Luftschutzorganisationen werden ihre weiblichen
Angehörigen ebenfalls für die Einteilung in die zivilen
Luftschutzorganisationen freigegeben.

Beim Kader der bisherigen blauen Luftschutztruppen erfolgt
die Auslese nicht nur nach sanitarischen Gesichtspunkten, sondern
auch nach der Eignung. Der im Luftschutz in den meisten Fällen
nach Bestehen besonderer Schulen und Kurse und gestützt auf ein

Fähigkeitszeugnis erworbene Luftschutzgrad wird als militärischer
Grad anerkannt. Die in der Armee zur Erreichung eines Grades

zu bestehenden Schulen und Kurse (Unteroffiziersschule,
Offiziersschule, Zentralschule, Rekrutenschulen) sind nicht
nachzuholen. Dagegen können die zur Umteilung gelangenden
Luftschutzoffiziere in einen Umschulungskurs in der Dauer
von 13 Tagen einberufen werden. Die in die neue Luftschutztruppe

einzuteilenden Luftschutzoffiziere und -Unteroffiziere
werden die einzigen Kader der Luftschutztruppen sein, welche
bereits über besondere technische Kenntnisse und praktische
Erfahrungen im Luftschutzdienst verfügen. Ihre Mitwirkung
bei der Truppenausbildung ist daher notwendig.

Der Bundesratsbeschluss über die Eingliederung von
Angehörigen der örtlichen Luftschutzformationen in die
Luftschutztruppen stellt einen Vollzugserlass zur Truppenordnung
dar. Der Erlass der Nachholungspflicht versäumter Schulen
und Kurse erfolgt gemäss Art. 114 der Militärorganisation
und die Anordnung von Umschulungskursen gestützt auf die

Bestimmungen des Beschlusses der Bundesversammlung vom
5. Dezember 1947 über die Ausbildung der Offiziere.

Nach den Bestimmungen der vom Bundesrat genehmigten
Instruktion für die sanitarische Beurteilung der Wehrpflichtigen

(IBW 1941) kann der Entscheid der sanitarischen

Untersuchungskommission entweder auf diensttauglich für den

Dienst bei jeder Truppengattung oder diensttauglich nur für
den Dienst in einer bestimmten Truppengattung oder
Untergattung lauten. Die anlässlich der Luftschutzmusterung 1951

diensttauglich befundenen Angehörigen der örtlichen
Luftschutzformationen werden als diensttauglich für den Dienst
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